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- Geburtsbeurkundung - 
 

Zur Geburt Ihres Kindes möchten wir Ihnen auf diesem Wege recht herzlich gratulieren.  
 
Das Standesamt der Landeshauptstadt Schwerin ist für die Beurkundung aller Geburten, die 
sich im Stadtgebiet von Schwerin ereignen, zuständig. Diese sog. Erstbeurkundung sollte 
innerhalb eines Monats nach der Geburt Ihres Kindes erfolgen.  
Um eine reibungslose und zügige Beurkundung zu ermöglichen, möchten wir Sie auf 
Folgendes hinweisen: 
 
 

Geburtsbeurkundung von Kindern miteinander verheirateter Eltern: 
 
Erforderliche Dokumente: 

 Personalausweis  

 standesamtliche Eheurkunde und Geburtsurkunden der Eltern 

 oder beglaubigte Abschrift des Familienbuches (Stammbuch)   

 wenn die Eltern nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zusätzlich: 
o Geburtsurkunden der Eltern  
o Staatangehörigkeitsnachweis (Reisepass oder Staatsangehörigkeitsurkunde) 

o aktuelle Meldebescheinigung des Hauptwohnsitzes  
 

Geburtsbeurkundung von Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern: 
 
Erforderliche Dokumente der Mutter: 

 Personalausweis  

 Geburtsurkunde der Mutter  

 ggf. Vaterschaftsanerkennungsurkunde mit Zustimmungserklärung der Mutter 

 ggf. Sorgerechtserklärung (haben die Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ihr 
Kind, muss auch der Vater für die Namensführung des Kindes vor der Beurkundung 
unterschreiben) 

 wenn die Mutter schon einmal verheiratet war, zusätzlich den Nachweis über die 
Auflösung der Ehe: 

o d.h. Eheurkunde oder beglaubigte Abschrift des Familienbuches, sowie 
das dazugehörige Scheidungsurteil mit Rechtskraftbestätigung (bei 
Scheidung im Ausland ist unter Umständen eine Anerkennung durch ein 
inländisches Gericht erforderlich) bzw. Sterbeurkunde des Ehemannes bei 
Todesfall  

 wenn die Mutter nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, zusätzlich: 
o Staatangehörigkeitsnachweis (Reisepass oder Staatsangehörigkeitsurkunde) 
o aktuelle Meldebescheinigung des Hauptwohnsitzes  

 
Erforderliche Dokumente des Vaters: 

 Personalausweis 

 Geburtsurkunde des Vaters 

 wenn der Vater nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, zusätzlich: 
o Staatangehörigkeitsnachweis (Reisepass oder Staatsangehörigkeitsurkunde) 
o aktuelle Meldebescheinigung  

 

 
Vaterschaftsanerkennung: (kann nicht im Klinikum vorgenommen werden) 
 
Falls bei der Geburtsbeurkundung Ihres Kindes die Vaterschaft anerkannt werden soll, ist 
auch die Anwesenheit des Vaters erforderlich. 
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Sämtliche Urkunden, Nachweise und Bescheinigungen müssen im Original vorgelegt 
werden. 
 

Ausländische Urkunden müssen immer von einem/r beeidigtem/n Übersetzer/in nach ISO-
Norm übersetzt und beglaubigt sein. Es sind immer Original und Übersetzung 
mitzubringen und ggf. mit Apostille bzw. Legalisationsvermerk zu versehen. 
Versteht ein oder beide Elternteile die deutsche Sprache nicht, ist ein Dolmetscher zur 
Beurkundung der Geburt mitzubringen. 
 
 
 
 
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zum Vornamen und Familiennamen Ihres 
Kindes schon in der Klinik abzugeben.   
Bei Fragen zum Geburtsnamen des Kindes nutzen Sie bitte die Möglichkeit der telefonischen  
Beratung. 
 
 
Kosten:  eine Geburtsurkunde           10 € 
   jede weitere Geburtsurkunde            5 € 
   Erklärung zur Namensführung         20 € 
 
Die Geburtsurkunden für die Krankenkasse, die Kindergeldkasse und das Versorgungsamt 
werden gebührenfrei ausgestellt. 
 
 
 
 
Sprechzeiten: Montag 08:00  – 16:00 Uhr  
 Dienstag 08:00  – 18:00 Uhr  
 Donnerstag 08:00  – 18:00 Uhr  
    
 
      Geschäftsstelle     0385/ 545 1690 
    Abholung fertiger Unterlagen    Zimmer-Nr. E.056 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Standesamt der Landeshauptstadt Schwerin 
Am Packhof 2–6 
19010 Schwerin 

... das Standesamt  
ist nicht mehr in der 

August-Bebel-Str. am 

Pfaffenteich !!! 


